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Beschlussvorlage 

VL-FB 1-799/2026 

Federführung: Zentrale Dienste 

Aktenzeichen:  
Bearbeiter/in: Theresa Heß 
Verfasser/in: Theresa Heß 

 

Datum: 25.03.2026 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Ausländerbeirat 23.04.2026 beschließend 

 
 
Benennung der Delegierten für die Ausschüsse: 
Haupt - und Finanzausschuss 
Jugend, Soziales und Kultur 
Stadtplanung und Infrastruktur 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Mitglieder des Ausländerbeirats benennen _____________________ als beratendes Mitglied 
sowie ______________als stellv. beratendes Mitglied für den Haupt- und Finanzausschuss  
 
Die Mitglieder des Ausländerbeirats benennen _____________________ als beratendes Mitglied 
sowie ______________als stellv. beratendes Mitglied für den Ausschuss „Jugend, Soziales und 
Kultur“. 
 
Die Mitglieder des Ausländerbeirats benennen _____________________als beratendes Mitglied 
sowie ________________als stellv. beratendes Mitglied für den Ausschuss „Stadtplanung und In-
frastruktur“. 
 

 
 
Sachverhalt: 
Der Ausländerbeirat wählt in seiner ersten Sitzung jeweils einen Delegierten sowie eine Stellvertre-
tung für die Ausschüsse der Stadtverordnetenversammlung gemäß § 7 Abs. 5 der Hauptsatzung 
der Stadt Karben. 
 
Hier heißt es: 
„Die mündliche Anhörung des Ausländerbeirates in den Ausschüssen erfolgt in der Weise, dass 
das vorsitzende Mitglied des Ausländerbeirates oder ein von diesem aus seiner Mitte hierzu be­
sonders bestimmtes Mitglied Gelegenheit erhält, die Stellungnahme des Ausländerbeirates vorzu­
tragen.“ 
 
 
Finanzierung: 
Finanzielle Auswirkungen:   keine 
 
Ansatz im  
Haushalt 2026 

 € Kostenträger:  

Bereits 
angeordnet /  
beauftragt 

 € Kostenstelle: 
Sachkonto: 
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Noch verfügbar   € Investitionsnummer: 
 

 
Sofern der Planansatz überschritten wird, ist unter Sachverhalt bzw. Begründung ein  
Deckungsvorschlag anzugeben. 
Bei Aufträgen ab 10.000 € ist das Formular “Erfassung Bestellungen / Aufträge” beizulegen  
(gilt nicht für Eigenbetriebe). 
Bei Aufträgen ab 50.000 € ist das Formular „Folgekostenberechnung“ beizulegen. 

 
Darstellung der Folgekosten: 
Keine Folgekosten. 
 
 




